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Erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang Hebammenkunde vom 12.09.2019 

 

Auf Grund von Art. 80 Abs. 1 und Abs. 3, 58 Abs. 1 Satz 1, 61 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 8 Satz 2 BayHSchG und 

§ 6 Abs. 1 der Verfassung der Katholischen Stiftungshochschule München erlässt die Katholische Stif-

tungshochschule München nach Herstellung des Einvernehmens mit dem Bayerischen Staatsministerium 

für Wissenschaft und Kunst folgende Änderungssatzung: 

 

§ 1 

 

Die Studien- und Prüfungsordnung der Katholischen Stiftungshochschule München für den Bachelorstu-

diengang Hebammenkunde vom 24.07.2019 wird wie folgt geändert: 

1.  § 6 Satz 2 ist wie folgt zu ändern:  

„2Darüber hinaus hat die/der Studierende ein Führungszeugnis, das nicht älter als drei Monate ist 

sowie den zwischen der Praxisstelle und den Studierenden abzuschließende Vertrag vorzulegen.“  

2.  § 17 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

„2Abweichend hiervon wird das Modul Praxis I mit der 12-fachen Gewichtung (12) der Note und die 

Module Praxis II und III mit der jeweils 15-fachen Gewichtung (15) der Noten gewichtet.“ 

3.  § 16 Abs. 2 wird aufgehoben. 

4.  In § 19 Abs. 1 wird folgender Satz 4 neu eingefügt: 

„4Für das Modul Praxis III sowie für die Module 11 und 12 gilt die Benotung gemäß § 9 HebAPrV 

(„sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „ausreichend“, „mangelhaft“, „ungenügend“) entsprechend.“  

 

§ 2 

 

Diese erste Änderungssatzung zur Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Hebam-

menkunde tritt zum 01. Oktober 2019 in Kraft. 

 

Diese erste Änderungssatzung wird auf Grund des Beschlusses des Senats der Katholischen Stiftungshoch-

schule München vom 06.06.2019 

und  

der Genehmigung des Stiftungsrates der Kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts „Katholische Bil-

dungsstätten für Sozialberufe in Bayern“ vom 16.07.2019 

und 

des Einvernehmens des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst vom 27.08.2019  

ausgefertigt.  
 

München, den 12.09.2019  

 

gez. 

Prof. Dr. Hermann Sollfrank  

Präsident  

Diese Satzung wurde am 12.09.2019 in der Hochschule in der Abteilung München niedergelegt. Die Nie-

derlegung wurde am 12.09.2019 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. 

Tag der Bekanntmachung ist daher der 12.09.2019. 


